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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
An die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main 
 
Prüfungsurteil 
 
Wir haben den Jahresabschluss der Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. 
KG, Frankfurt am Main, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und  
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis  
zum 31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der  
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den  
deutschen, für Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen  
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum  
31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 
bis zum 31. Dezember 2024. 
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verant-
wortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses" unseres Be-
stätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen un-
abhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrecht-
lichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Über-
einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 
 
Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit 

 
Wir verweisen auf den Bericht der Geschäftsführung zu wesentlichen Unsicherheiten 
im Anhang, in dem die gesetzlichen Vertreter beschreiben, dass die Gesellschaft ei-
nen nicht durch Einlagen gedeckten Fehlbetrag in Höhe von TEUR 10.811 aufweist 
und sich in einer angespannten Liquiditätssituation befindet. Aufgrund stiller Reser-
ven in den verwalteten Förderverträgen besteht allerdings keine tatsächliche Über-
schuldung. Hinsichtlich der Liquiditätslage hat die Gesellschaft im dritten Quartal 
2025 unerwartet relevante Soll-Ist-Abweichungen der Geförderten-Rückzahlungen 
aufgrund eines Modellierungsfehlers in dem zur Prognose eingesetzten digitalen 
Tools festgestellt. Vor dem Hintergrund der korrigierten Rückflussprognosen sieht es 
die Gesellschaft als nicht sichergestellt an, dass die Tilgung und Verzinsung der in 
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den Jahren 2026 und 2027 fälligen Anleihen realisiert werden können. Der langfristig 
nicht gedeckte Teil in Höhe von ca. EUR 9,5 Mio. wird unter den aktuellen Kapital-
marktbedingungen voraussichtlich auch nicht vollständig durch neue Investoren oder 
Banken refinanzierbar sein. Die Gesellschaft prüft derzeit verschiedene Restrukturie-
rungs- und Refinanzierungsoptionen mit neuen Investoren, Banken, weiteren Stake-
holdern sowie Gläubigern der Anleihen. In Betracht kommt insbesondere eine       
Restrukturierung beider Anleihen durch eine Verlängerung der Laufzeiten sowie Sen-
kung der Verzinsung, gegebenenfalls verbunden mit einer möglichen erfolgsabhän-
gigen endfälligen Zinszahlung. Im Wege einer Gläubigerabstimmung ohne Versamm-
lung würden die Anleihebedingungen entsprechend angepasst werden. Wie im Be-
richt der Geschäftsführung zu wesentlichen Unsicherheiten dargelegt, deuten diese 
Ereignisse und Gegebenheiten zusammen mit den anderen dort ausgeführten Sach-
verhalten auf das Bestehen einer wesentlichen Unsicherheit hin, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
aufwerfen kann und die ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 
Satz 3 HGB darstellt. Unser Prüfungsurteil ist bezüglich dieses Sachverhalts nicht 
modifiziert. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a 
HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent-
spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 
Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigun-
gen) oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzuge-
ben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, so-
fern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von  
dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 
der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet. 

 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
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Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern re-
sultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jah-
resabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein-
flussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 
im Jahresabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie er-
langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grund-
lage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Hand-
lungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt wird, ist 
höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusam-
menwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Dar-
stellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

· erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresabschlusses re-
levanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben. 

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-
setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben. 

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-
chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungs-
nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen 
oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Ge-
sellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir 
zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahres-
abschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerun-
gen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr 
fortführen kann. 

· beurteilen wir die Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insge-
samt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde lie-
genden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die 
wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
 
 
 

München, den 31. Oktober 2025 
 ALR Treuhand GmbH 
 Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 

 
   Baumgartner 
   Wirtschaftsprüfer 

 



Anlage 1

A K T I V A 31.12.2024 31.12.2023 P A S S I V A 31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR EUR EUR  

A. Anlagevermögen A. EIGENKAPITAL

Finanzanlagen  Kapitalanteile der Kommanditisten

1. Beteiligungen 1,00 0,00 1. Festkapitalkonten 1.677.300,00 1.677.300,00

2. sonstige Ausleihungen 1,00 1.222.729,37

2,00 1.222.729,37 2. Rücklagenkonten 15.442.810,00 15.442.810,00

Entnahmen -77.323,02 -67.215,15

B. UMLAUFVERMÖGEN  Verlustanteile -27.853.450,03 -27.214.993,70

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände davon nicht durch Vermögenseinlagen gedeckt 10.810.663,05 10.162.098,85

1. Forderungen aus abgeschlossenen Förderverträgen 27.270.537,77 26.271.763,52 0,00 0,00

2. sonstige Vermögensgegenstände 5.940,95 9.515,04

27.276.478,72 26.281.278,56

B. RÜCKSTELLUNGEN

II. Wertpapiere sonstige Rückstellungen 50.000,00 60.000,00

sonstige Wertpapiere 896.960,00 0,00

C. VERBINDLICHKEITEN

III. Guthaben bei Kreditinstituten 1.303.064,74 1.209.429,20 1. Anleihen 28.000.000,00 27.061.000,00

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00 26,95

29.476.505,46 28.713.437,13 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 249.275,42

4. Verbindlichkeiten gegenüber 

verbundenen Unternehmen 28.500,00 0,00

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 186.914,80 0,00 5. sonstige Verbindlichkeiten 12.395.583,31 11.505.233,61

 

40.424.083,31 38.815.535,98

D. NICHT DURCH VERMÖGENSEINLAGEN GEDECKTE

VERLUSTE/ENTNAHMEN DER KOMMANDITISTEN 10.810.663,05 10.162.098,85

40.474.083,31 38.875.535,98 40.474.083,31 38.875.535,98

Bilanz zum 31. Dezember 2024

Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main



Anlage 2

01.01.2024 - 01.01.2023 -

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

1. Umsatzerlöse 1.548.766,54 1.632.157,48

2. sonstige betriebliche Erträge 2.304.690,59 0,00

3. sonstige betriebliche Aufwendungen -4.075.164,70 -2.642.623,55

4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.605.818,52 1.694.589,97

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.021.399,09 -1.771.396,99

6. Ergebnis nach Steuern -637.288,14 -1.087.273,09

7. sonstige Steuern -1.168,19 -998,92

8. Jahresfehlbetrag -638.456,33 -1.088.272,01

9. Belastung auf den Rücklagenkonten der 

Kommanditisten 638.456,33 1.088.272,01

10.Ergebnis nach Verwendungsrechnung 0,00 0,00

Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024
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Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG 

Frankfurt am Main 

 

Anhang für das Geschäftsjahr 2024 

 

 

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen 

 

Die Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und 

ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt am Main, Abt. A Nr. 49994. 

 

 

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

 

Der Jahresabschluss wird nach den Vorschriften der §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches auf-

gestellt. Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie den Anhang. 

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften 

der §§ 264 c, 266 und 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren). Der Anhang wurde unter weit-

gehender Inanspruchnahme der Erleichterungen gemäß § 288 HGB erstellt. 

 

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 I HGB. 

 

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.  

 

Die sonstigen Ausleihungen werden mit dem Nominalwert angesetzt. 

 

Die Forderungen aus abgeschlossenen Förderverträgen sind grundsätzlich mit dem Nominalwert 

der ausgereichten Förderbeträge angesetzt. Nach Betrachtung aller Forderungen werden er-

kennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt.  

 

Die sonstigen Vermögensgegenstände sowie sonstige Wertpapiere werden mit dem Nennwert 

angesetzt.  

 

Guthaben und Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalbetrag bilanziert. 
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Rückstellungen werden unter Berücksichtigung der Erkenntnisse bei Abschlusserstellung nach 

vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angesetzt. Verbindlichkeiten werden mit dem Erfül-

lungsbetrag passiviert.  

 

 

III.  Bericht der Geschäftsführung zu wesentlichen Unsicherheiten 

 

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2024 einen nicht durch Vermögenseinlagen gedeck-

ten Fehlbetrag in Höhe von EUR 10.810.663,05 auf. Es besteht jedoch keine tatsächliche Über-

schuldung, da die abgeschlossenen Förderverträge auf Basis interner Planungsrechnungen stille 

Reserven enthalten, bei denen eine ertragswirksame Bilanzierung aufgrund des handelsrechtli-

chen Anschaffungskostenprinzips nicht in Betracht kommt. Seit dem 1. Juli 2023 gibt die Gesell-

schaft keine neuen Förderverträge aus. Die Bestandsverträge werden dadurch sukzessive ab-

gebaut. Daraus resultieren für die Gesellschaft geringere Auszahlungen, denen konstante Rück-

zahlungsbeträge aus Bestandsverträgen gegenüberstehen. Änderungsverträge der Bestands-

verträge sind weiterhin möglich.  

 

Hinsichtlich der Liquiditätslage hat die Gesellschaft im dritten Quartal 2025 unerwartet relevante 

Soll-Ist-Abweichungen der Geförderten-Rückzahlungen festgestellt. Die daraufhin veranlasste 

Prüfung des für die entsprechenden Prognosen eingesetzten digitalen Tools ergab einen Model-

lierungsfehler in den zugrunde gelegten Annahmen und der Berechnungsmechanik hinsichtlich 

der Dauer der einkommensabhängigen Zahlungen, der erst sichtbar wurde. Nach Behebung des 

Fehlers ergeben sich bezogen auf den mittel- und langfristigen Prognosehorizont deutlich nied-

rigere Rückflüsse im Vergleich zu den bisherigen Annahmen.  

 

Vor dem Hintergrund der korrigierten Rückflussprognosen ist derzeit nicht sichergestellt, dass 

die Refinanzierung von Tilgung und Verzinsung der in den Jahren 2026 und 2027 fälligen Anlei-

hen realisiert werden kann. Der langfristig nicht gedeckte Teil in Höhe von ca. EUR 9,5 Mio. wird 

unter den aktuellen Kapitalmarktbedingungen voraussichtlich auch nicht vollständig durch neue 

Investoren oder Banken refinanzierbar sein. 
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Die Gesellschaft prüft derzeit verschiedene Restrukturierungs- und Refinanzierungsoptionen mit 

neuen Investoren, Banken, weiteren Stakeholdern sowie Gläubigern der Anleihen. In Betracht 

kommt insbesondere eine Restrukturierung beider Anleihen durch eine Verlängerung der Lauf-

zeiten sowie Senkung der Verzinsung, gegebenenfalls verbunden mit einer möglichen erfolgs-

abhängigen endfälligen Zinszahlung. Im Wege einer Gläubigerabstimmung ohne Versammlung 

würden die Anleihebedingungen entsprechend angepasst werden. Umsetzung und Erfolg dieser 

Maßnahmen sind zum jetzigen Zeitpunkt offen. 

 

Die Geschäftsführung geht bei einer erfolgreichen Umsetzung der Maßnahmen davon aus, dass 

der Fortbestand der Gesellschaft gewährleistet werden kann.  

 

 

IV. Erläuterungen zur Bilanz 

 

1. Forderungen 

Die Forderungen aus abgeschlossenen Förderverträgen haben Restlaufzeiten von über einem 

Jahr. Alle übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten 

von unter einem Jahr.  

 

2.  Rechnungsabgrenzungsposten 

Das Disagio aus der Aufnahme eines Darlehens in Höhe von TEUR 284 wird als aktiver Rech-

nungsabgrenzungsposten ausgewiesen und wird über die Laufzeit des Darlehens linear abge-

schrieben.  

 

3. Verbindlichkeiten 

Die ausgewiesenen Anleihen sowie ein Darlehen haben in Höhe von TEUR 39.810 eine Rest-

laufzeit von weniger als fünf Jahren. Sämtliche übrigen Verbindlichkeiten haben, wie im Vorjahr, 

Restlaufzeiten von unter einem Jahr.  

 

 

V. Sonstige Angaben 

 

1. Arbeitnehmer 

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer.  
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2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Die Gesellschaft hat sich im Rahmen der bereits abgeschlossenen Förderverträge dazu ver-

pflichtet, in den Folgejahren weitere Auszahlungen an die Förderungsberechtigten in Höhe von 

TEUR 1.194 zu leisten. 

 

3. Hafteinlagen der Kommanditisten 

Als Hafteinlagen der Kommanditisten sind im Handelsregister grundsätzlich 0,1 % der jeweiligen 

Kommanditeinlagen von insgesamt EUR 1.677.300 einzutragen. Die Hafteinlagen wurden in vol-

ler Höhe geleistet. 

 

4. Geschäftsführung 

Geschäftsführer der Gesellschaft ist aufgrund der gesellschaftsvertraglichen Regelungen die 

Komplementärin dbde Deutsche Bildung Studienfonds Geschäftsführungs GmbH, vertreten 

durch ihre alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer  

 

- Frau Anja Hofmann, Vorstand Deutsche Bildung AG, zuständig für die Bereiche Marketing, 

Vertrieb, People, Corporate Identity, Weiterbildungsprogramm „Academy“ und Geschäfts-

entwicklung 

- Dr. Erik Ingolf Carlo Spickschen, Vorstand Deutsche Bildung AG, zuständig für die Berei-

che Transformation, Informationstechnologie und Finanzen 

 

Die Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 HGB findet Anwendung.  

 

5. Persönlich haftende Gesellschafterin 

dbde Deutsche Bildung Studienfonds Geschäftsführungs GmbH, Frankfurt, ist persönlich haf-

tende Gesellschafterin. Sie weist ein Stammkapital von TEUR 25 aus. 
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Frankfurt am Main, den 31. Oktober 2025 
 
 
 
 Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG 
 vertreten durch 
 
 dbde Deutsche Bildung Studienfonds Geschäftsführungs GmbH  
 - Komplementärin -  
 
 
 
 
 Dr. Erik Spickschen  Anja Hofmann 
 - Geschäftsführer -  - Geschäftsführerin - 
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